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Bundesamt fiir Justiz Bonn, den 26.03.2022 DVJ J

Geburisname/Name at birth/Nom de naissance:
Entlein ONLINE
Familienname/Surname/Nom de famille:
Duck
Vorname/Forename/Prénom:

Herrn/Frau Daisy

Daisy Duck Geburtsdatum/Date of birth/Date de naissance:

Erpelweg 19 07.06.1940 ALY ;

26554 Entenhausen Geburtsort/Place of birth/Lieu de naissance:
Entenhausen
St; igkeil

Bundesam fur Jusiz, 53094 Bonn

alite:

deutsch
AnschrifAddress/Adresse:
Erpelweg 19

26554 Entenhausen

Dieses Fihrungszeugnis besteht aus
1 Blatt (Blatt 1/1).

Verarbeitungsdaten:
23465924/345920473/459801537560925435/
DD/MTV/-/-
Erweitertes Fithrungszeugnis
tber Daisy Duck
Keine Eintragung
(No record/Néant)
Bitte prifen Sie die A Sollten Sie Unrichtigkeiten f teilen Sie diese
bitte dem B fiir Justiz i ich - ggf. telefonisch ~ mit.
fur Justiz, Ad 99-103, 53113 Bonn
Telefon: 0228 99410 40; Telefax: 0228 99410 5050
Dieses f is wurde isiert erstellt und ist ohne Unlerschift gilltig.
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Fiihirungszeugnis DVJJ

ONLTINE

EINTRAGUNGEN iM REGISTER

12511000 46 [N
(T2215) - 2080 Js 4462/10-Cs -
Rechtskraftig seit 16.12.2010
Datum der Tat: 21,12.2009
Tatbezeichnung: Diebstahl
Angewendete Vorschriften: StGB § 242 Abs. 1
40 Tagessatze zu je 30,00 EOR Geldstrafe

2. 28.04.2011 AG
(T2215) 2080 Js 8397/10 8a Cs -
tig seit 20.05.2010 - . R
-y m 47008 el i s
Tatbezelchnung Betrug
Angewendete Vorschriften: StGB § 263, § 248 a
10 Tagessdtze zu je 30,00 BUR Geldstrafe
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pVJJ

ONLTINE

Was bedeutet...

B (Bundes-)Zentralregister
Hier werden strafgerichtliche Verurteilungen (und anderes)
eingetragen

B Erziehungsregister

Der Teil des Bundeszentralregisters, der Entscheidungen nach
Jugendstrafrecht enthalt

B Fuhrungszeugnis

Der Auszug aus dem Bundeszentralregister, den jede(r) fur sich
erhalten kann

mllllllllzllllll



pVJJ

ONLTINE

Begriffe

= (Bundes-)Zentralregister / Register
" Erziehungsregister

= FUhrungszeugnis
— das ,,normale”
— das erweiterte
— das flir Behorden
— das erweiterte flur Behdrden
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pVJJ

ONLTINE

Begriffe

= Erziehungsmafliregel (§§9-12JGG)

= die Erteilung von Weisungen (Arbeitsleistungen,
Betreuungsweisung, sozialer Trainingskurs etc.)

= Zuchtmittel (§§ 13 -16aJGG)

= Verwarnung
= Erteilung von Auflagen (Arbeitsleistung, Geldauflage)
= Jugendarrest

= Jugendstrafe (§§17, 18)GG)
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pVJJ

ONLTINE

Begriffe

= Malregeln der Besserung und Sicherung
(Darstellung nachstes Blatt)

= Nebenfolgen

Nebenfolge gilt der Verlust der Amtsfahigkeit, der
Wahlbarkeit und des Stimmrechts (§ 45 StGB) und die
Bekanntgabe der Verurteilung (§§ 165, 200 StGB).

= Nebenstrafen
das Fahrverbot, § 44 StGB
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pVJJ

§ 61 StGB Ubersicht o LN E

Malregeln der Besserung und Sicherung sind

die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus,
die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt,

die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung,

1.

2

3

4. die Fihrungsaufsicht,
5. die Entziehung der Fahrerlaubnis,
6

das Berufsverbot.

1. bis 3.: freiheitsentziehende MalSregeln

4. bis 6.: sonstige MaRregeln

9
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§§ 45 — 45b StGB

Erwachsenenstrafrecht Jugendstrafrecht
Hauptfolgen Geldstrafe §§ 40 — 43 StGB
Freiheitsstrafe §§ 38, 39 StGB
ErziehungsmaRregein §9JGG
Zuchtmittel § 13 JGG
Jugendstrafe § 17 JGG
Nebenstrafe Fahrverbot Fahrverbot
1 bis 6 Monate § 44 StGB max. 3 Monate § 8 Abs. 3 JGG
Nebenfolgen Verlust der Amtsfihigkeit etc. gilt nicht §6 JGG

freiheitsentziehende
Maliregeln der
Besserung und Sicherung

Unterbringung in einem
psychiatrischen Krankenhaus § 63 StGB

Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus §7 JGG, §§ 61, 63 StGB

Unterbringung in einer

Unterbringung in einer Entziehungsanstalt

Entziehungsanstalt § 64 StGB § 7 JGG, §§ 61, 64 StGB
Unterbringung in der Vorbehalt der Anordnung der Unterbringung
Sicherungsverwahrung § 66 StGB | in der Sicherungsverwahrung, im Urteil

§ 7 Abs. 2 JGG

sonstige Maldregeln der
Besserung und Sicherung

Fiithrungsaufsicht

insbesondere nach vollstandiger Vollstreckung
von mind. 2 Jahren Freiheits- oder Jugendstrafe
oder bei mind. einem Jahr bei bestimmten
Sexualdelikten

Fithrungsaufsicht

insbesondere nach vollstandiger Vollstreckung
von mind. 2 Jahren Freiheits- oder Jugendstrafe
oder bei mind. einem Jahr bei bestimmten
Sexualdelikten

§ 68f StGB § 68f StGB

Entziehung der Fahrerlaubnis § 69 StGB Entziehung der Fahrerlaubnis § 69 StGB

Berufsverbot § 70 StGB gilt nicht § 7 Abs. 1 JGG

sonstiges Vermdgensabschdpfung §§ 73, 73c StGB | Vermdgensabschopfung qilt _ (§ 6 JGG)

© Bernd Klippstein 2025

1VJJ

I LI NE
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pVJJ

ONLTINE

unterscheiden!

Was steht im Zentralregister und Erziehungsregister?

Wer bekommt Auskunft?

In welchem Umfang ?

11
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Erwachsene:
strafgerichtliche

pVJJ

ONLTINE

Flihrungszeugnis

Verurteilungen Bundes- .
g | e:weltertes .
(plus weitere — zentral- Flihrungszeugnis
Sachverhalte) - _
— o F.l_Jhrung.szeugms
JGG: Jug.Strafen S f Lz i fiir Behorden
und§ 276G C _— erweitertes Fiihrungs-
zeugnis fur Behorden
die iibrigen Erziehungs- Au?kunft nur an
Entscheidungen wenige Empfanger,
nach dem JGG register —_—

Bernd Klippstein 2025
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aber auch an

Jugendamter!

§ 61 BZRG

Gesamtauskunft an:
Justiz und Behorden

§ 41 BZRG
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pVJJ

ONLTINE

Was steht im Fihrungszeugnis?

Prinzip:

- es steht das im Fuhrungszeugnis, was im Register steht
aber:

- bestimmte Inhalte werden nicht aufgenommen

- von diesen Inhalten werden bestimmte dann doch wieder
aufgenommen

also:

Regel — Ausnahme — Gegenausnahme

13
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pVJJ

ONLTINE

Faustregel 1

Im Fuhrungszeugnis stehen Verurteilungen nach
Erwachsenenstrafrecht nur, wenn die verhangte Strafe

* mehr als 90 Tagessatze Geldstrafe oder mehr als 3 Monate
Freiheitsstrafe betragt oder

« weitere Strafe(n) eingetragen ist/sind

(dann werden beide bzw. alle Strafen
im FUhrungszeugnis angezeigt)

14
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pVJJ

ONLTINE

Faustregel 2

Im FUhrungszeugnis stehen Verurteilungen nach
Jugendstrafrecht nur, wenn

Jugendstrafe verbul3t wird,

oder lGber die Bewahrungsaussetzung noch nicht
entschieden wurde.

Auch wenn nach § 35 BtMG (auch in Verbindung mit den
Cannabisgesetzen) die Vollstreckung zurlickgestellt wurde,
wird die Verurteilung nicht eingetragen.

15

mllllllllzllllll



pVJJ

ONLTINE

Faustregel 3

Von beiden Regeln gibt es Ausnahmen

- beim Fuhrungszeugnis fur Behorden

- beim erweiterten FUhrungszeugnis (auch fur Behorden)

- nach Art der Verurteilung, insbesondere bei Sexualdelikten

16
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pVJJ

% Bundesamt ONLINE
flr Justiz

§ 1 Bundeszentralregistergesetz (BZRG)

(1) Fur den Geltungsbereich dieses Gesetzes flihrt das
Bundesamt fiir Justiz ein Zentralregister und ein
Erziehungsregister (Bundeszentralregister).

(2) ...




Auskunft des Bundeszentralregisters vom 08.11.2016

(Gbermittelt auf Leitungen im Datennetz der Deutschen Bundespost TELEKOM)
ONLTINE
Nr. der Auskunft: 104024898—201611070000-20161108-TS~/-U0188~B-1-20OS

Empfanger der Auskunft: Staatsanwaltschaft Freiburg

Kaiser-Joseph-Strafie 259
79098 Freiburg

Gesch.-Nr. des Empfangers: | |

Verwendungszweck : Strafverfahren gegen die betroffene Pers
on

Auskunft aus dem Zentralregister und dem Erziehungsregister

Angaben zur Person des Betroffemen:

Geburtsname:

Familienname (n) :

Vorname: | |

Geburtsdatum: | |

Geburtsort: | |

Staatsangehdrigkeit: deutsch

Anschrift:

Zu den Personendaten des/der Betroffenen sind der Registerbehdrde
folgende abweichende Angaben mitgeteilt worden:

Zum Geburtsnamen: |

18



Blatt 2 der Auskunft des Bundeszentralregisters vom 08.11.2016 i )VJJ

ONLTINE

uber

Nr. der Auskunft: 104024898-201611070000-20161108-TS-/-U0188-B1200S
Gesch.-Nr. des Empfangers der Auskunft: |

Registerinhalt: Das Register enthdlt 13 Eintréige

15 07.02.2013 StA Stuttgart
B2600S 50|

Tatbezeichnung: Fahrlissiges Herbeifilhren einer Brandgefahr
Datum der (letzten) Tat: 15.01.2013

Angewendete Vorschriften: StGB § 306 f

Von der Verfolgung abgesehen nach § 45 Abs. 2 JGG i
Anmerkung: Mitgeteilt unter dem Geburtsnamed[:::::::] und dem Fam

iliennamen | |
2. 21.06.2013 AG Mlllheim
B1207 1 Ds | |
Tatbezeichnung: Vorsatzliche unerlaubte Abgabe von Betaubungsmitt
eln

Datum der (letzten) Tat: 13.11.2012 y £
Angewendete Vorschriften: BtMG § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 Nr..1,.8.29
Abs. 1 Nr. 1, JGG § 1, § 3 :
Verfahren eingestellt nach § 47 JGG

Ermahnung

Bie 07.08.2013 AG Millheim
B1207 1 Ds | |
Tatbezeichnung: Diebstahl
Datum der (letzten) Tat: 17.05.2013
Angewendete Vorschriften: StGB § 242 Abs. 1, § 248 a, JGG § 1, §
3, § 15 e
Verfahren eingestellt nach § 47 JGG '
Erbringung von Arbeitsleistungen . i

4. 29.08.2013 StA Freiburg i. B.
B1200S 131 Js ]
Tatbezeichnung: Vorsdtzl. Fahren ohne Fahrerlaubnis
Datum der (letzten) Tat: 21.07.2013 -
Angewendete Vorschriften: StVG § 21 Abs. 1 Nr. 1, JGG § ;83
Von der Verfolgung abgesehen nach § 45 Abs. 1 JGG T

S« 19.09.2014 AG Mullheim
B1207 1 Ds | ]
Tatbezeichnung: Beleidigung in 2 tateinheitlichen Fallen -
Datum der (letzten) Tat: 14.07.2014 =
Angewendete Vorschriften: StGB § 185, § 194, § 52 JCG--§ L, ~§3—
Verfahren eingestellt nach § 47 JGG = . 19
Ermahnung
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pVJJ

ONLTINE

Es werden im Zentralregister vor allem strafgerichtliche
Entscheidungen und Informationen Uber ihre Vollstreckung

bzw. Aussetzung der Vollstreckung eingetragen.

20
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pVJJ

ONLTINE

Im Zentralregister werden erfasst:

§ 3 BZRG Inhalt des Registers

In das Register werden eingetragen

1. strafgerichtliche Verurteilungen (§§ 4 bis 7),

2. (aufgehoben)

3. Entscheidungen von Verwaltungsbehorden und Gerichten (§ 10),
4

gerichtliche Entscheidungen und Verfligungen von Strafverfolgungsbehorden
wegen Schuldunfahigkeit (§ 11),

s

gerichtliche Feststellungen nach § 17 Abs. 2, § 18,

6. nachtragliche Entscheidungen und Tatsachen, die sich auf eine der in den
Nummern 1 bis 4 genannten Eintragungen beziehen (§§ 12 bis 16, 17 Abs. 1).
(also z.B. Bewahrungsverlauf, Widerruf der Bewahrung, Straferlass)

21
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pVJJ

ONLTINE

§ 4 BZRG Verurteilungen

In das Register sind die rechtskraftigen Entscheidungen einzutragen, durch
die ein deutsches Gericht im Geltungsbereich dieses Gesetzes wegen einer
rechtswidrigen Tat

1. auf Strafe erkannt,
2. eine Mafregel der Besserung und Sicherung angeordnet,

3. jemanden nach § 59 des Strafgesetzbuchs mit Strafvorbehalt verwarnt
oder

4. nach § 27 des Jugendgerichtsgesetzes die Schuld eines Jugendlichen
oder Heranwachsenden festgestellt hat.

22
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pVJJ

ONLTINE

§ 5 BZRG Inhalt der Eintragung

« |dentifikation des Urteils: gegen wen, welches Gericht,
wann, Tag der (letzten) Tat

« Tag der Rechtskraft
« weswegen, welche Straftat
« verhangte Strafen

- alle kraft Gesetzes oder in der Entscheidung angeordneten
MalRnahmen und Nebenfolgen

23
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pVJJ

ONLTINE

Auslandische Verurteilungen

§ 54 BZRG Eintragungen in das Register

(1) Strafrechtliche Verurteilungen, die nicht durch deutsche Gerichte im
Geltungsbereich dieses Gesetzes ergangen sind, werden in das
Register eingetragen, wenn

1. die verurteilte Person die deutsche Staatsangehorigkeit besitzt oder
im Geltungsbereich dieses Gesetzes geboren oder wohnhaft ist,

2. wegen des der Verurteilung zugrunde liegenden oder sinngemal}
umgestellten Sachverhalts auch nach dem im Geltungsbereich
dieses Gesetzes geltenden Recht, ungeachtet etwaiger
Verfahrenshindernisse, eine Strafe oder eine Maldregel der
Besserung und Sicherung hatte verhangt werden kdnnen,

3. die Entscheidung rechtskraftig ist.

24




pVJJ

ONLTINE

Auslandische Verurteilungen

§ 55 BZRG Eintragungen in das Register

(2) Die betroffene Person soll unverziiglich zu der Eintragung gehort
werden, wenn ihr Aufenthalt feststellbar ist. ...

§ 56 BZRG Eintragungen in das Register

(1) Eintragungen nach § 54 werden bei der Anwendung dieses Gesetzes
wie Eintragungen von Verurteilungen durch deutsche Gerichte im
Geltungsbereich dieses Gesetzes behandelt.

25
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pVJJ

ONLTINE

* foane:gmt Hinweisgeberstelle ~ Aktuelles  Presse  Kontakt  Karriere  English E‘l 3\ Login
urjustiz

Themen  Service DasBf] Q

f > Themen > Zentrale Register > Datenaustausch > Behordenportal > Registervernetzung

> Europiisches Strafregisterinformationssystem (ECRIS - European Criminal Register Information System)

| .

s~

- —

Europaisches
Strafregisterinformations-
system (ECRIS - European
Criminal Register
Information System)

26




pVJJ

ONLTINE

Erziehungsmalregeln und Zuchtmittel werden dann
auch in das Zentralregister eingetragen, wenn sie mit
einer Jugendstrafe, einem Schuldspruch nach § 27 JGG
oder einer Maliregel der Besserung oder Sicherung
verbunden sind.

§ 5 Abs. 2 BZRG

27
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pVJJ

ONLTINE

§ 60 BZRG Eintragungen in das Erziehungsregister

» verhangte Erziehungsmaliregel und Zuchtmittel
« verhangter Ungehorsamsarrest

» Nebenstrafen, Nebenfolgen

* bestimmte Entscheidungen des Familiengerichts
» Freispruch wegen mangelnder Reife § 3 JGG

» Entscheidungen nach § 45 und § 47 JGG mit Inhalt der
getroffenen Malinahme

28
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pVJJ

ONLTINE

Dauer der Eintragung

= Eintragungen werden nach bestimmter Frist getilgt
= manche werden nicht getilgt
= die meisten werden nach 5 Jahren getilgt

= Jangere Tilgungsfristen gelten vor allem fur Sexualdelikte
und Delikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen
sowie Gewaltdelikte

= getilgt wird erst, wenn fur alle Eintragungen die Frist
abgelaufen ist

29
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Person, geboren 18.09.1990

pVJJ

ONLTINE

Datum Tat Datum letzte | §§ Folge
Entscheidung Tat
1. 120.11.2006 | Vorsatzliche Korperverletzung in Tateinheit | 05.08.2006 | STGB § 223, § 185, § Erbringung von
mit Beleidigung 194, § 52, JGG § 1, § 3 | Arbeitsleistungen,
richterliche Weisung
2. | 28.01.2008 | Vorsatzliche Korperverletzung 00.2.2007 STGB § 223, § 230, Verwarnung, Einbezogen wurde
JGG§1,83 Erbringung von die Entscheidung
Arbeitsleistungen vom 20.11.2006
3. | 27.02.2008 | Unterschlagung 00.06.2007 | STGB § 246 Abs. 1, Verfahren eingestellt
JGG§1,83 nach § 47 JGG
4. | 08.06.2009 | Versuchter vorsatzlicher gefahrlicher Eingriff | 09.06.2008 | STGB § 315 Abs. 1 Nr. | 10 Monate
in den StralRenverkehr in Tatmehrheit mit 3,8§53,8§242, § 243 Jugendstrafe
Diebstahl in drei Féallen und zwei Féllen des Abs. 1 Nr.1,§ 164, § Bewahrungszeit 2
Diebstahls in einem besonders schweren 239, § 224 Abs. 1 Nr. 2, | yahre
Fall und zwei Fallen der falschen § 223, § 230, § 25 Abs.
Verdachtigung in einem Fall wegen 2,8§52,8§22,§23,
Freiheitsberaubung in Tatmehrheit mit zwei JGG §1,§3,§105
Beleidigungen, gefahrlicher
Kérperverletzung und vorsatzliche
Koérperverletzung in drei Fallen
5. 114.06.2010 | Beleidigung 31.03.2010 | STGB § 185, § 194, Verfahren eingestellt
JGG §1,8§105 nach § 47 JGG
6. | 25.10.2000 | Betrug in zwei Fallen 27.05.2010 | STGB § 263, § 53, Verwarnung,
JGG §1,8§31Abs. 3 Erbringung von
JGG, § 105 Arbeitsleistungen,
richterliche Weisung
7. | 08.08.2010 | Diebstahl in zwei tatmehrheitlichen Fallen in | 27.04.2011 | STGB §c 242, § 248a, 1 Jahr Jugendstrafe | Einbezogen wurde
Tatmehrheit mit vorsatzlicher § 223, § 230, § 53, Bewahrungszeit 2 die Entscheidung
Korperverletzung JGG § 1, § 105, § 31 Jahre vom 08.06.2009;
Abs. 2, § 21 StGB Jugendstrafe
erlassen mit Wirkung
vom 27.08.2013;
Strafmakel beseitigt

30
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pVJJ

ONLTINE

8. | 19.10.2012 | Erschleichen von Leistungen 06.11.2012 | STGB § 265a Abs. 1, 10 Tagessatze zu je
Abs. 3, § 248 10,00 EUR
Geldstrafe
9. | 30.04.2013 | Erschleichen von Leistungen 18.05.2013 | STGB § 265a Abs. 1, 20 Tagessatze zu je
Abs. 3, § 248 10,00 EUR
Geldstrafe
10. | 30.07.2014 | Erschleichen von Leistungen 22.08.2014 | STGB § 265a Abs. 1, 30 Tagessatze zu je
Abs. 3, § 248 10,00 EUR
Geldstrafe
11. | 01.12.2014 | Diebstahl 23.10.2014 | STGB 242, § 248a 35 Tagessatze zu je
10,00 EUR
Geldstrafe
12. | 26.05.2015 | Erschleichen von Leistungen 26.02.2015 | STGB § 265a Abs. 1 20 Tagessatze zu je
10,00 EUR
Geldstrafe
13. | 20.02.2017 | Diebstahl 28.12.2016 | STGB 242, § 2483, 30 Tagessatze zu je
§ 25 Abs. 2 10,00 EUR
Geldstrafe
14. | 24.10.2017 | Gefahrliche Korperverletzung 20.12.2016 | STGB § 223 Abs. 1, § 4 Monate
224 Abs. 1 Nr. 2, § 56 Freiheitsstrafe
Bewahrungszeit 2
Jahre

31
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pVJJ

Registerzeichen ONLINE

Staatsanwaltschaft:

Js Staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren gegen bekannte Beschuldigte
VRs Vollstreckungssachen (Staatsanwaltschaft)

Amtsgericht:

Cs Strafbefehlsverfahren

Ds Anklagen beim Amtsgericht (auch mit Zusatz ,Jug.” oder ,Hw.")

Ls Anklagen beim Schoffengericht (auch mit Zusatz ,Jug.” oder ,Hw.")

OWi BulRgeldsachen

Landgericht:

NBs Berufungsverfahren

KLs  Anklagen beim Landgericht, grof3e Strafkammer oder Jugendkammer
Ks Anklagen vor der Schwurgerichtskammer

StVK  Strafvollstreckungskammern der Landgerichte
32
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pVJJ

ONLTINE

Auskunft aus dem Register

= Fuhrungszeugnis
= erweitertes Fuhrungszeugnis
» (erweitertes) FUhrungszeugnis an Behorden

33
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pVJJ

ONLTINE

Systematik § 32 BZRG Inhalt des Fuhrungszeugnisses

Abs. 1 Grundsatz: Die Eintragungen des Zentralregisters werden aufgenommen.
Aber: was in Abs. 2 aufgezahlt ist, wird nicht aufgenommen

Ausnahme: Verurteilungen nach § 174 bis 180 und § 182 StGB werden
doch aufgenommen

Abs. 2 Nichtaufnahme in das FZ fur bestimmte Verurteilungen

Abs. 3

Abs. 4 Fuhrungszeugnis fur Behorden: es werden bestimmte Eintragungen
doch aufgenommen, wenn zusatzlich bestimmte Voraussetzungen
vorliegen

Abs. 5 bei einem erweiterten FZ gilt die Nichtaufnahme ins FZ (Abs. 2) nicht bei

bestimmten Delikten (Kinderschutz-, Gewalt- und Sexualdelikte)
34
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pVJJ

ONLTINE

§ 32 Inhalt des Fuhrungszeugnisses

Es wird der Inhalt des Reqisters (d.h. des jeweiligen
Datensatzes) aufgenommen,

aber nur

= bei einer erreichten Mindeststrafe oder bei mehreren
Verurteilungen (Erwachsene)

* Dbei Jugendstrafen (nach Jugendstrafrecht), wenn (noch)
keine Bewahrung gewahrt wurde

aber doch
= bei Sexualdelikten oder schweren Gewalttaten

35
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pVJJ

ONLTINE

Nie in das Fuhrungszeugnis aufgenommen werden

- die Verwarnung mit Strafvorbehalt nach § 59 StGB
- der Schuldspruch nach § 27 JGG

(§ 32 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BZRG)

36
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pVJJ

ONLTINE

Immer ins Fuhrungszeugnis kommen Verurteilungen nach
§ 174 bis 180 oder 182 StGB (§ 32 Abs. 1 BZRG), also:

§ 174  Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

§ 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behdrdlich Verwahrten oder Kranken und
Hilfsbedurftigen in Einrichtungen

§ 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung

§ 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder
Betreuungsverhaltnisses

§ 176  Sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176a Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Korperkontakt mit dem Kind

§ 176b Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern

§ 176¢ Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176d Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge

§ 176e Verbreitung und Besitz von Anleitungen zu sexuellem Missbrauch von Kindern

§ 177  Sexueller Ubergriff; sexuelle Notigung; Vergewaltigung

§ 178  Sexueller Ubergriff, sexuelle Notigung und Vergewaltigung mit Todesfolge

§ 180  Forderung sexueller Handlungen Minderjahriger

§ 182  Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

37
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pVJJ

ONLTINE

Immer ins Fuhrungszeugnis kommen Verurteilungen nach
§ 174 bis 180 oder 182 StGB (§ 32 Abs. 1 BZRG), also:

§ 174  Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

§ 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behdrdlich Verwahrten oder Kranken und
Hilfsbedurftigen in Einrichtungen

§ 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung

§ 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder
Betreuungsverhaltnisses

§ 176  Sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176a Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Korperkontakt mit dem Kind

§ 176b Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern

§ 176¢ Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176d Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge

§ 176e Verbreitung und Besitz von Anleitungen zu sexuellem Missbrauch von Kindern

§ 177  Sexueller Ubergriff; sexuelle Notigung; Vergewaltigung

§ 178  Sexueller Ubergriff, sexuelle Notigung und Vergewaltigung mit Todesfolge

§ 180  Forderung sexueller Handlungen Minderjahriger

§ 182  Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

Nicht enthalten: § 184 ff StGB u.a. (Kinder-)pornographische Inhalte,
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Immer ins Fuhrungszeugnis kommen Verurteilungen nach
§ 174 bis 180 oder 182 StGB (§ 32 Abs. 1 BZRG), also:

§ 174  Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

§ 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behdrdlich Verwahrten oder Kranken und
Hilfsbedurftigen in Einrichtungen

§ 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung

§ 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder
Betreuungsverhaltnisses

§ 176  Sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176a Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Korperkontakt mit dem Kind

§ 176b Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern

§ 176¢ Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176d Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge

§ 176e Verbreitung und Besitz von Anleitungen zu sexuellem Missbrauch von Kindern

§ 177  Sexueller Ubergriff; sexuelle Notigung; Vergewaltigung

§ 178  Sexueller Ubergriff, sexuelle Notigung und Vergewaltigung mit Todesfolge

§ 180  Forderung sexueller Handlungen Minderjahriger

§ 182  Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

Nicht enthalten: § 184 ff StGB u.a. (Kinder-)pornographische Inhalte, aber Achtung: wohl selten Strafen

unter 3 Monaten !!!
39
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§ 32

Inhalt des Fuhrungszeugnisses

Strafgesetzbuches.

(2) Nicht aufgenommen werden

1. die Verwarnung mit Strafvorbehalt nach § 59 des Strafgesetzbuchs,
2.  der Schuldspruch nach § 27 des Jugendgerichtsgesetzes,

3.  Verurteilungen, durch die auf Jugendstrafe von nicht mehr als zwei Jahren erkannt
worden ist, wenn die Vollstreckung der Strafe oder eines Strafrestes gerichtlich oder im

auch in Verbindung mit § 39 des Konsumcannabisgesetzes oder § 30 des Medizinal-
Cannabisgesetzes - zurlickgestellt und diese Entscheidung nicht widerrufen worden ist,

4.  Verurteilungen, durch die auf Jugendstrafe erkannt worden ist, wenn der Strafmakel
gerichtlich oder im Gnadenweg als beseitigt erklart und die Beseitigung nicht widerrufen
worden ist,

5.  Verurteilungen, durch die auf
a) Geldstrafe von nicht mehr als neunzig Tagessatzen,
b) Freiheitsstrafe oder Strafarrest von nicht mehr als drei Monaten 40

erkannt worden ist, wenn im Register keine weitere Strafe eingetragen ist,
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§ 32

Inhalt des Fuhrungszeugnisses

Strafgesetzbuches.

(2) Nicht aufgenommen werden

1. die Verwarnung mit Strafvorbehalt nach § 59 des Strafgesetzbuchs,
2.  der Schuldspruch nach § 27 des Jugendgerichtsgesetzes,

3.  Verurteilungen, durch die auf Jugendstrafe von nicht mehr als zwei Jahren erkannt
worden ist, wenn die Vollstreckung der Strafe oder eines Strafrestes gerichtlich oder im

auch in Verbindung mit § 39 des Konsumcannabisgesetzes oder § 30 des Medizinal-
Cannabisgesetzes - zurlickgestellt und diese Entscheidung nicht widerrufen worden ist,

4.  Verurteilungen, durch die auf Jugendstrafe erkannt worden ist, wenn der Strafmakel
gerichtlich oder im Gnadenweg als beseitigt erklart und die Beseitigung nicht widerrufen
worden ist,

5.  Verurteilungen, durch die auf
a) Geldstrafe von nicht mehr als neunzig Tagessatzen,
b) Freiheitsstrafe oder Strafarrest von nicht mehr als drei Monaten a1

erkannt worden ist, wenn im Register keine weitere Strafe eingetragen ist,
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Inhalt des erweiterten Fuhrungszeugnisses

§ 32 BZRG

(5) Soweit in Absatz 2 Nummer 3 bis 9 Ausnahmen fur die
Aufnahme von Eintragungen zugelassen werden, gelten
diese nicht bei einer Verurteilung wegen einer Straftat nach
den §§ 171, 180a, 181a, 183 bis 184g 184i bis 184, 201a
Abs. 3, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des
Strafgesetzbuchs, wenn ein erweitertes Fuhrungszeugnis
nach § 30a BZRG oder § 31 Abs. 2 BZRG erteilt wird.
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§ 30a BZRG erweitertes Fuhrungszeugnis

« haufigste Notwendigkeit dafur: § 72a SGB VIII

 auch geringfugige Verurteilungen wegen bestimmter
Straftaten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen, die
nicht in einem normalen Fuhrungszeugnis auftauchen,
werden erfasst.

§ 72a SGB VIII  Tatigkeitsausschluss einschlagig vorbestrafter Personen

(1) Die Trager der offentlichen Jugendhilfe dirfen flr die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder-
und Jugendhilfe keine Person beschaftigen oder vermitteln, die rechtskraftig wegen einer Straftat
nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 184k, 184l, 201a Absatz
3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem
Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmaBigen Abstanden von den
betroffenen Personen ein Fliihrungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen.
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Zusatzlich werden in das erweiterte Fuhrungszeugnis aufgenommen:

Verurteilungen wegen einer Straftat nach
- §171 StGB Verletzung der Fursorge- oder Erziehungspflicht
- §§ 180a, 181a, 183 bis 1849, 184i bis 1841 StGB:
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- §201 aAbs. 3StGB  Nacktbilder von Minderjahrigen gegen Entgelt...

- § 225 StGB Misshandlung von Schutzbefohlenen
- §§ 232 bis 233a StGB Menschenhandel, Menschenraub

- § 235 StGB Entziehung Minderjahriger

- § 236 StGB Kinderhandel

§ 32 Abs. 5 BZRG
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Liste § 32 Abs. 5 BZRG Teil 1

§ 171 Verletzung der Fursorge- oder Erziehungspflicht

§ 180a  Ausbeutung von Prostituierten

§ 181a  Zuhalterei

§ 183 Exhibitionistische Handlungen

§ 183a  Erregung offentlichen Argernisses

§ 184 Verbreitung pornographischer Inhalte

§ 184a  Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Inhalte

§ 184b  Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte

§ 184c  Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Inhalte

§ 184e  Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer Darbietungen

§ 184f  Ausubung der verbotenen Prostitution

§ 184g Jugendgefahrdende Prostitution

§ 184i  Sexuelle Belastigung

§ 184j Straftaten aus Gruppen

§ 184k  Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen

§ 184l Inverkehrbringen, Erwerb und Besitz von Sexpuppen mit kindlichem
Erscheinungsbild
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Liste § 32 Abs. 5 BZRG Teil 2

§ 201a Verletzung des hochstpersonlichen Lebensbereichs und von
Personlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen (Nacktaufnahmen
von Jugendlichen gegen Geld)

§ 225 Millhandlung von Schutzbefohlenen

§ 232 Menschenhandel

§ 232a Zwangsprostitution

§ 232b Zwangsarbeit

§ 233 Ausbeutung der Arbeitskraft

§ 233a Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung
§ 234 Menschenraub

§ 235 Entziehung Minderjahriger

§ 236 Kinderhandel
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In das Fuhrungszeugnis fur Behorden wird
zusatzlich aufgenommen:

Verurteilungen zu einer freiheitsentziehenden
Malregel der Besserung und Sicherung

(und weitere Entscheidungen)

§ 32 Abs. 3 und Abs. 4 BZRG
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Ubersicht:

Tat nach § 184b $tGB (Verbreitung kinderpornographischer Inhalte) und auch die weiteren in § 32
Abs. 5 BZRG genannten Delikte: §8§ 171, 180a, 181a, 183 bis 184g, 184i bis 184l 201a Absatz 3, den
88§ 225, 232 his 233a, 234, 235 oder § 236 des Strafgesetzbuchs,

Urteil

Eintrag im
Fiuhrungszeugnis

Eintrag im
erweiterten Fiihrungszeugnis
(auch fiir Behdrden)

Erziehungsmaliregel oder Zuchtmittel | nein nein
Schuldspruch § 27 JGG nein nein
Jugendstrafe zur Bewahrung nein ja (hier ist der entscheidende Un-

terschied wegen § 184b StGB)

Jugendstrafe ohne Bewahrung

ja (wie jede Verurtei-
lung, egal aus welchem
Grund)

ja

Geld- oder Freiheitsstrafe nach
Erwachsenenstrafrecht

ja, aber nur, wenn die
Verurteilung Gberhaupt
einzutragen ist, also
bei Uber 90 Tagessat-
zen oder bei mind.
zwei Verurteilungen.

ja, unabhangig von weiteren Vo-
raussetzungen
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Nach §§ 33, 34 BZRG werden Verurteilungen nicht mehr
in ein Fuhrungszeugnis aufgenommen, wenn eine
bestimmte Frist, meist drei Jahre, seit der Verurteilung
vergangen ist.

Zu unterscheiden ist also:
 Tilgung aus dem Register
* Nichtaufnahme in das Fuhrungszeugnis

49
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§ 63 BZRG Entfernung von Eintragungen

(1) Eintragungen im Erziehungsregister werden entfernt, sobald
die betroffene Person das 24. Lebensjahr vollendet hat.

(2) Die Entfernung unterbleibt, solange im Zentralregister eine
Verurteilung zu Freiheitsstrafe, Strafarrest oder Jugendstrafe
oder eine freiheitsentziehende Maldregel der Besserung und
Sicherung eingetragen ist.

(3) Die Registerbehorde kann auf Antrag oder von Amts wegen
anordnen, dal} Eintragungen vorzeitig entfernt werden, wenn
die Vollstreckung erledigt ist und das oOffentliche Interesse
einer solchen Anordnung nicht entgegensteht. § 49 Abs. 3 ist
anzuwenden.

(4) Die §§ 51, 52 gelten entsprechend.
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Ausnahmen:

Eintragungen werden immer ins Fuhrungszeugnis aufgenommen und
nie getilgt

- bei Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe

- bei Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung oder in
einem psychiatrischen Krankenhaus

- bei Verurteilungen nach §§ 176¢ oder 176d StGB zu 5 Jahren
Freiheitsstrafe, oder 3 Jahren bei mehreren Verurteilungen

§§ 33 bzw. 45 BZRG
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§ 45 Tilgung nach Fristablauf

(1) Eintragungen Uber Verurteilungen (§ 4) werden nach Ablauf einer bestimmten
Frist getilgt.

(2) Eine zu tilgende Eintragung wird ein Jahr nach Eintritt der Tilgungsreife aus dem
Register entfernt. Wahrend dieser Zeit darf Uber die Eintragung nur der
betroffenen Person Auskunft erteilt werden.

(3) Absatz 1 qilt nicht
1. bei Verurteilungen zu lebenslanger Freiheitsstrafe,

2. bei Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung oder in einem
psychiatrischen Krankenhaus oder

3. bei Verurteilungen wegen einer Straftat nach den §§ 176¢ oder 176d des
Strafgesetzbuches, durch die erkannt worden ist

a) auf Freiheitsstrafe von mindestens funf Jahren oder

b) auf Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren bei zwei oder mehr im
Register eingetragenen Verurteilungen nach den §§ 176¢ oder 176d des
Strafgesetzbuches.
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§ 46 Lange der Tilgungsfrist

(1) Die Tilgungsfrist betragt
1. funflJahre

bei Verurteilungen

a) zu Geldstrafe von nicht mehr als neunzig Tagessatzen, wenn keine Freiheitsstrafe, kein
Strafarrest und keine Jugendstrafe im Register eingetragen ist,

b) zu Freiheitsstrafe oder Strafarrest von nicht mehr als drei Monaten, wenn im Register
keine weitere Strafe eingetragen ist,

c) zulJugendstrafe von nicht mehr als einem Jahr,

d) zulJugendstrafe von nicht mehr als zwei Jahren, wenn die Vollstreckung der Strafe oder
eines Strafrestes gerichtlich oder im Gnadenwege zur Bewahrung ausgesetzt worden ist,

e) zulJugendstrafe von mehr als zwei Jahren, wenn ein Strafrest nach Ablauf der
Bewadhrungszeit gerichtlich oder im Gnadenwege erlassen worden ist,

f) zuJugendstrafe, wenn der Strafmakel gerichtlich oder im Gnadenwege als beseitigt
erklart worden ist,

g) durch welche eine MaBnahme (§ STGB § 11 Abs. STGB § 11 Absatz 1 Nr. 8 des
Strafgesetzbuchs) mit Ausnahme der Sperre fiir die Erteilung einer Fahrerlaubnis fur
immer und des Berufsverbots flir immer, eine Nebenstrafe oder eine Nebenfolge allein
oder in Verbindung miteinander oder in Verbindung mit Erziehungsmaliregeln oder
Zuchtmitteln angeordnet worden ist,
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la. zehn Jahre bei Verurteilungen wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 180a,
181a, 182 bis 1849, 184i bis 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235

a) es sich um Félle der Nummer 1 Buchstabe a bis f handelt,

b) durch sie allein die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet worden
ist,

2. zehn Jahre
bei Verurteilungen zu

a) Geldstrafe und Freiheitsstrafe oder Strafarrest von nicht mehr als drei Monaten,
wenn die Voraussetzungen der Nummer 1 Buchstabe a und b nicht vorliegen,

b) Freiheitsstrafe oder Strafarrest von mehr als drei Monaten, aber nicht mehr als
einem Jahr, wenn die Vollstreckung der Strafe oder eines Strafrestes gerichtlich
oder im Gnadenweg zur Bewahrung ausgesetzt worden und im Register nicht
auBerdem Freiheitsstrafe, Strafarrest oder Jugendstrafe eingetragen ist,

c) Jugendstrafe von mehr als einem Jahr, auBer in den Féllen der Nummer 1
Buchstabe d bis f,

einem Jahr,

4. flunfzehn Jahre
in allen Gbrigen Fallen.
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s W/
Verurteilung Diebstahl | Raub Misshandlung | Verge- Sex. Kinder-
zu Strafe v. Schutz- waltigung | MiRbrauch | pornographie
wegen: befohlenen v. Kindern
Erscheint auch | nein (Mindest- | nein ja ja Nur wegen
ohne weitere strafe ist der H6he der
Eintragung héher) Strafe, sonst
oder unter 90 ja ? 132222\5 %g}%gbs 1 nicht
TS /3 Mon. Im
FZ
Im erweiterten | nein ja ja ja ja ja
FZ
Nichtaufnahme | 3 Jahre abhangig | abhangig 10 Jahre 10 Jahren 5 Jahren
im FZ nach von der von der § 34 Abs. § 34 Abs. 1
Strafthéhe | Strafh6he 2 BZRG Nr. 3 BZRG
3 oder 5 3 oder 5
Jahren Jahren
Nichtaufnahme 10 Jahren 10 Jahren | 20 Jahren 10 Jahren
im erweiterten § 34 Abs. 2
FZ nach Nr. 1a BZRG
Tilgung nach 5 Jahren i.d.R. 10 Jahren 20 Jahren | 20 Jahren 15 Jahren
bei hohen | 10 Jahren § 46 Abs.
Strafen 1 Nr. 3
langer BZRG

)
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Und was ist, wenn ich nach Verurteilungen gefragt
werde?

§ 53 BZRG Offenbarungspflicht bei Verurteilungen

(1) Verurteilte durfen sich als unbestraft bezeichnen und brauchen den der
Verurteilung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht zu offenbaren, wenn
die Verurteilung

1. nicht in das Fuhrungszeugnis oder nur in ein FUhrungszeugnis nach
§ 32 Abs. 3, 4 (fur Behorden) aufzunehmen oder

2. zutilgen ist.

(2) Soweit Gerichte oder Behorden ein Recht auf unbeschrankte Auskunft
haben, konnen Verurteilte ihnen gegenuber keine Rechte aus Absatz 1
Nr. 1 herleiten, falls sie hieruber belehrt werden.
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Und was ist mit Eintragungen im
Erziehungsregister?

§ 64 Abs. 1 BZRG

Eintragungen in das Erziehungsregister und die ihnen zugrunde liegenden
Sachverhalte braucht die betroffene Person nicht zu offenbaren.
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§ 61 Auskunft aus dem Erziehungsregister

wird erteilt an
 Strafgerichte, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsbeho6rden
* Familiengerichte

* Jugendamter und Landesjugendamter fur die
Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben der Jugendhilfe

e Sicherheitsbehorden

* keine anderen!
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Einstellungspraxis der Polizei

" Frage nach allen bekannten Ermittlungsverfahren

" FUhrungszeugnis und Registerinhalt spielen keine Rolle

" Einverstandnis mit Akteneinsicht wird eingeholt
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Jugendarbeitsschutzgesetz Besonderheit %, 7"

§ 25 Verbot der Beschaftigung durch bestimmte Personen

(1) Personen, die
1. wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren,

2. wegen einer vorsatzlichen Straftat, die sie unter Verletzung der ihnen als Arbeitgeber,
Ausbildender oder Ausbilder obliegenden Pflichten zum Nachteil von Kindern oder
Jugendlichen begangen haben, zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten,

3. wegen einer Straftat nach den §§ 109h, 171, 174 bis 184l, 225, 232 bis 233a des
Strafgesetzbuches,

wegen einer Straftat nach dem Betaubungsmittelgesetz,

5. wegen einer Straftat nach dem Konsumcannabisgesetz oder nach dem Medizinal-
Cannabisgesetz oder

5. wegen einer Straftat nach dem Jugendschutzgesetz wenigstens zweimal

rechtskraftig verurteilt worden sind, durfen Jugendliche nicht beschaftigen sowie im Rahmen
eines Rechtsverhaltnisses im Sinne des § 1 JArbSchG nicht beaufsichtigen, nicht anweisen, nicht
ausbilden und nicht mit der Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Jugendlichen
beauftragt werden. Eine Verurteilung bleibt au3er Betracht, wenn seit dem Tage ihrer Rechtskraft
funf Jahre verstrichen sind. Die Zeit, in welcher der Tater auf behordliche Anordnung in einer
Anstalt verwahrt worden ist, wird nicht eingerechnet.
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Jugendstrafrecht ONLINE

6.  20.05.2020 AG Freiburg/Breisgau
B1204 9_l
Rechtskraftig seit 20.05.2020
Tatbezeichnung: Diebstahl in 3 tatmehrheitlichen Fallen, unerlaubtes Handeltreiben mit Betdubungsmitteln,
vorsatzl. Kérperverletzung in 2 tatmehrheitlichen Fallen in Tateinheit mit Beleidigung, Hausfriedensbruch
in Tateinheit mit Beleidigung, Hausfriedensbruch in 2 tatmehrheitlichen Fallen, unerlaubter Besitz von
Betaubungsmitteln
Datum der (letzten) Tat: 13.02.2020
Angewendete Vorschriften: StGB § 123 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 185, § 194 Abs. 1 Satz 1, § 223 Abs. 1, § 230
Abs. 1 Satz 1, § 242 Abs. 1, § 248 a, § 53, § 52, BtMG § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 Nr. 1, § 29 Abs. 1 Nr. 1, §29
Abs. 1Nr. 3, JGG §1,§3,§32,§61,§ 105
6 Monat(e) Jugendstrafe
Verbot der Beschéftigung, Beaufsichtigung, Anweisung und Ausbildung Jugendlicher (gesetzlich eingetretene
Nebenfolge nach § 25 JArbSchG)
Entscheidung iiber die Aussetzung vorbehalten bis: 19.11.2020
Anmerkung: Bewahrungshelfer bestellt
Strafvollstreckung erledigt am 13.11.2020

Erwachsenenstrafrecht

~

19. 23.02.2010 AG Freiburg/Breisgau
B1204|
Rechtskraftig seit 12.03.2010
Tatbezeichnung: Unerlaubter Besitz von Betaubungsmitteln
Datum der (letzten) Tat: 10.12.2009
Angewendéte Vors)chriften: StGB § 74, BtMG § 1 Abs. 1, § 3Abs. 1 Nr. 1, § 29 Abs. 1 Nr. 3, § 33
30 Tagessétze zu je 10,00 EUR Geldstrafe
Einziehung (von Tatprodukten, -mitteln und -objekten) .

Verbot der Beschaftigung, Beaufsichtigung, Anweisung und Ausbildung Jugen
Nebenfolge nach § 25 JArbSchG)
MafRnahme nach: BtMG § 33 (Einziehung) 61
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Das Verbot des § 25 JArbSchG gilt, unabhangig davon, ob jemand davon
erfahrt. Es ist ein grof3es Risiko, darauf zu bauen, dass niemand davon
erfahrt. Insbesondere weitere Verurteilungen, zu Jugendstrafe, in die
eine Vorverurteilung einbezogen wird, oder auch zu (kleinen) Geldstrafen
bergen das Risiko, dass dann der § 25 JArbSchG in einem
FUhrungszeugnis auftaucht.
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Strafmakel Besonderheit

§ 100 JGG Beseitigung des Strafmakels nach ErlaB einer Strafe oder
eines Strafrestes

Wird die Strafe oder ein Strafrest bei Verurteilung zu nicht mehr als zwei
Jahren Jugendstrafe nach Aussetzung zur Bewahrung erlassen, so erklart
der Richter zugleich den Strafmakel als beseitigt. Dies gilt nicht, wenn es
sich um eine Verurteilung nach den §§ 174 bis 180 oder 182 des
Strafgesetzbuches handelt.
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§ 97 JGG Beseitigung des Strafmakels durch Richterspruch

(1) Hat der Jugendrichter die Uberzeugung erlangt, daR sich ein zu
Jugendstrafe verurteilter Jugendlicher durch einwandfreie Fuhrung als
rechtschaffener Mensch erwiesen hat, so erklart er von Amts wegen
oder auf Antrag des Verurteilten, des Erziehungsberechtigten oder des
gesetzlichen Vertreters den Strafmakel als beseitigt. Dies kann auch auf
Antrag des Staatsanwalts oder, wenn der Verurteilte im Zeitpunkt der
Antragstellung noch minderjahrig ist, auf Antrag des Vertreters der
Jugendgerichtshilfe geschehen. Die Erklarung ist unzulassig, wenn es
sich um eine Verurteilung nach den §§ 174 bis 180 oder 182 des
Strafgesetzbuches handelt.
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Wie bekomme ich ein
FUhrungszeugnis?

Achtung, Fallen!
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Rechtliches

Impressum

Thre Vorteile:

* Zeitersparnis

* Schnell und kinderleicht
erklirt

* Unkompliziert und Sicher

* Mithilfe unseres eBook
online Wegweisers

* Einfach und sicher...

24h

‘}fJ

Fiihrungszeugnis online beantragen

Thr Fithrungszeugnis bzw. erweitertes Fithrungszeugnis online
beantragen, ohne Wartezeit auf dem Amt - mithilfe unseres eBook Online-
Wegweisers. einfach und bequem von zu Hause online anfordern.

Thre Vorteile einer Online Beantragung des
Fiihrungszeugnis beim BfJ

e kein langes Warten auf dem Amt
¢ bequem von Zuhause

e Zustellung per Post

e dauert nur wenige Minuten

Jetzt online bestellen

Fiithrungszeugnis und erweitertes
Fiithrungszeugnis

Sie brauchen Ihr Fiihrungszeugnis (frither: Polizeiliches
Flihrungszeugnis) oder |hr erweitertes Fiihrungszeugnis z.B.
fir lhren Arbeitgeber? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir
freuen uns, lhnen mittels unseres Online-Wegweisers
samtliche Informationen zur Beantragung lhres
Flihrungszeugnisses in der Bundesrepublik Deutschland zur
Verfuigung stellen zu dirfen. Folgen Sie einfach unserer
Anleitung!

Fuhrungszeugnis

Polizeiliches Fiihrungszeugnis / erweitertes Fithrungszeunis online
beantragen, ohne Wartezeit auf dem Amt - bequem von zu Hause online
anfordern mit unserer Anleitung.
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HOME UBER UNS TEAM KONTAKT - I NE

FUuhrungszeugnis beantragen Freiburg

Auf Fuehrungsregister.de geben wir lhnen alle Infos Uber die Ausstellung flir ein amtliches polizei

Register. AuBerdem bieten wir lhnen ein PDF mit Anweisungen fiir die reibungslose Ausstellung.
Somit kann jeder Bilirger beim Amt oder auch entspannt von Daheim das Formular online
anfordern.

Polizeiliches Fuhrungszeugnis beantragen
Freiburg

Glucklicherweise kann man mittlerweile das Fiihrungszeugnis Freiburg online beantragen. Und -
wie das geht, erfahren Sie ausfiihrlichst in unserem Leitfaden. Es ist zwar eine &ffentliche
Information, wie das gemacht werden kann, trotzdem wissen aber viele Menschen immer noch
nicht dartiber Bescheid.

Hier erfahren alles Wichtige liber das Flhrungszeugnis polizei Baden-Wiirttemberg, damit alles
nach rechter Ordnung ablduft und Sie es so schnell wie moglich erhalten.

Verschiedene Arten von Zeugnissen fir unterschiedliche
Zwecke

Bevor Sie das Fihrungszeugnis beantragen sollten Sie naturlich wissen, inwiefern die 4
verschiedenen Papiere sich unterscheiden und wofr diese benétigt werden.

Einfaches (Belegart N)

Das einfache Formular ist mit das gangigste und reicht fiir die meisten Vorhaben. Md&gliche
Verwendungszwecke sind: 67
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Home ~

Stadte mit A v~
Aachen
Aalen
Amberg
Annaberg-Buchholz
Ansbach
Aschaffenburg
Auerbach/MNVogtland
Augsburg

Stadte mit B v~
Bad Kreuznach
Bad Reichenhall
Baden-Baden
Bamberg

Bautzen
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Ihr Online-Wegweiser zu Ilhrem Fiuhrungszeugnis in
Freiburg im Breisgau

lhr Fiihrungszeugnis bzw. erweitertes Fiihrungszeugnis online beantragen, ohne Wartezeit auf dem Amt in Freiburg im
Breisgau - mithilfe unserer eBook Online-Wegweisers einfach und bequem von zu Hause online anfordern.

Ihre Vorteile einer Online Beantragung des Fuhrungszeugnis beim BfJ

= kein langes Warten auf dem Amt

» bequem von Zuhause

» Zustellung per Post und an die Wunschadresse
= dauert nur wenige Minuten

Jetzt online bestellen

Fuhrungszeugnis Freiburg im Breisgau

Sie brauchen Ihr Fiuhrungszeugnis (friher: Polizeiliches Fuhrungszeugnis) oder Ihr erweitertes Fuhrungszeugnis z B fur lhren
Arbeitgeber? Dann sind Sie bei uns richtigl Wir freuen uns, lhnen mittels unseres Online-Wegweisers samtliche Informationen zur
Beantragung lhres Flhrungszeugnisses in der Bundesrepublik Deutschland in Freiburg im Breisgau zur Verfligung stellen zu dirfen.
Folgen Sie einfach unserer Anleitung!

Wie kann man ein polizeiliches Fuhrungszeugnis in Freiburg im Breisgau beantragen?

Ein Fiuhrungszeugnis kann nur vom Bundesamt fur Justiz (Bf]), das in Bonn ansassig ist, ausgestellt werden. Fur denjenigen, der sich
den weiten Weg nach Bonn ersparen mochte, gibt es zusatzlich weitere Maglichkeiten zur Beantragung eines Fuhrungszeugnisses: Da
mittlerweile fast samtliche Bargeramter (Einwohnermeldeamter), so auch das Bargeramt Freiburg im Breisgau, mit dem Bfj vernetzt
sind, kann man sein Fohrungszeugnis auch direkt personlich auf dem fiir den jeweiligen Wohnbezirk zustandigen Biirgeramt in
Freiburg im Breisgau beantragen. Dort weist sich der Antragsteller aus, fillt seinen Antrag auf ein Flilhrungszeugnis aus und lasst den
Antrag dort amilich beglaubigen. Danach sendet der Sachbearbeiter den Antrag zum Bfj nach Bonn, wo das Fuhrungszeugnis
ausgestelit und per Post entweder zur Behorde oder nach Hause zum Antragsteller versendet wird.

Eine weilere Variante, sein Fihrungszeugnis zu beantragen, ist die Online-Beantragung direkt auf der Internetseite des Bfj, sofern der
Antragsteller Uber eine enstprechende technische Ausstatiung verfugt.
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Ihr Online-Wegweiser zu lhrem 13.00 € ONLTINE
Fliihrungszeugnis inkd 7 % Must.

Ich bestelle als *
(Empfangs-/ Rechnungsadresse)

@® Privatperson O Unternehmen

Persdnliche Informationen:

Name: * Vorname: *
StraRe: * Hausnummer: *
PLZ: * Stadt: *
Telefon: E-Mail: *

Land; * Deutschland v

Gekauft wird ein Online-Wegweiser, kein Flihrungszeugnis!
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so geht es richtig:
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Flihrungszeugnis

& ‘Ef"}de:?mt Hinweisgeberstelle ~ Aktuelles  Presse  Kontakt  Karriere  English g.- g Login
ur Justiz

Themen  Service DasBf] Q

#f > Themen > Zentrale Register > Fihrungszeugnis

Fiihrungszeugnis

71

mIIIII!lI!”IIII



pVJJ

ONLTINE

Beim Bundesamt fir Justiz nur mit elektronischem
Personalausweis und Kartenlesegerat

Bei den ortlichen Meldeamtern auch online

72

mllllllllillllll



o, DV/J]

ONLTINE

Antrag auf Erteilung eines
Fihrungszeugnisses

v N

Informationen zur Datenverarbeitung

Bezliglich Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen und organisatorischen MaBnahmen
getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und
die sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschlieBlich tber sichere
Kommunikationswege an die zustandige Stelle Gbermittelt. Ndhere Informationen zum Datenschutz finden Sie
unter Datenschutz auf Freiburg.de.

Um Ihren Antrag bearbeiten zu kdnnen, benétigen wir Ihre personenbezogenen Daten. Diese erheben und
verarbeiten wir nur im Umfang der Bearbeitung Ihres Anliegens. Eine Weitergabe Ihrer Daten an unbefugte
Dritte wird ausgeschlossen.

Im Fall eines gebuhrenpflichtigen Vorgangs Ubermitteln wir zur Abwicklung der Bezahlung Ihre
bezahlrelevanten Daten an den ePayment-Provider.

[[] Ich habe die Informationen zur Datenverarbeitung fiir die "Beantragung eines Fiihrungszeugnisses" zur
Kenntnis genommen und stimme der darin genannten Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu *

" Es handelt sich um eine Pflichtangabe.

- Weiter

¥ Abbruch N Zwischenspeichern

Datenschutzhinweis Erklarung zur Barrierefreiheit Impressum Erstellt mit MACH formsolutions 73
KFAS_123800
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Amt fiir Biirgerservice und

Informationsmanagement ONLTINE
- Burgerservice —

Fehrenbachallee 12

79106 Freiburg

Antrag auf ein Fiihrungszeugnis fiir eigene Zwecke nach
§30 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 BZRG (Belegart NB)

Bitte beifligen:
- Kopie Ihres Ausweises/Reisepasses
(Ohne diese Anlage ist eine Bearbeitung lhres Antrags nicht moglich)

b — online Antrag ausdrucken !
= * Vomane — unterschreiben

Geburtsdatum Geburtsort —_—

| Antrag scannen
alle Staatsangehorigkeiten™ - — H
e | Au§we|s scannen
Telefon (fur Ruckfragen) — beides hochladen

I p Freiburg im Breisgau

StralRe, Hausnummer PLZ o - a b S C h i C ke N
+ seit dem 31.08.2018 ist laut § 30 b BZRG for alle in Deutschiand lebenden EU-Birgerfinnen ein — bezahlen

EU-Fuhrungszeugnis verpflichtend. Dabei erfolgt auch eine Abfrage im Heimatstaat. Es besteht
keine Wahimoglichkeit zwischen einem deutschen Fiihrungszeugnis und einem europaischen

Fiihru ls. Die Angabe aller Staatsangehtrigkeiten Ist daher flichtend. Die Bearbei
lul:lgsdnag::: %grndas Eﬁ%ﬁhmr:;:z:ﬁgnsiotggteblsngu%Vevnochen. e i - a Uf Post Wa rte n

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die schriftliche Beantragung in dieser Form nur aufgrund der
besonderen Coronakrisen-Situation maglich ist.

Das Fiihrungszeugnis wird Ihnen direkt vom Bundesamt fiir Justiz zugeschickt.

L) 4
Datum Unterschrift V
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www.bundesjustizamt.de

* I ?pr}de:_amt Hinweisgeberstelle Aktuelles Presse Kontakt Karriere English g.. 3\ Login
P urjustiz

Themen Service DasBff] Q

Merkblatt: Fiihrungszeug-
nis fiir Gefliichtete

Datum 01.06.2022

Merkblatt: Fihrungszeugnis fur Geflichtete

& Herunterladen (PDF, 72KB, Datei ist barrierefrei)
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Mitteilungspflichten

Die ,Anordnung uber die Mitteilung in Strafsachen (MiStra)*
regelt die Mitteilungsrechte bzw. —pflichten fur Gerichte und
Staatsanwaltschaften.

Mitteilungen an oOffentliche Stellen werden dadurch
datenschutzrechtlich ermoglicht bzw. gesetzlich angeordnet.
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Bekanntmachung der Neufassung der
Anordnung liber Mitteilungen in Strafsachen
(MiStra)

Vom 13. Juli 2022
Fundstelle: BAnz AT 20.07.2022 B1
Das Bundesministerium der Justiz und die Landesjustizverwaltungen haben die
nachstehende Neufassung der Anordnung Gber Mitteilungen in Strafsachen
vereinbart:

Anordnung liber

Mitteilungen in Strafsachen
(MiStra)
in der ab dem 1. August 2022 geltenden Fassung
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Regelungen in der MiStra

2. Abschnitt
Mitteilungen uber Personen, die einer Dienst-, Staats-, Standesaufsicht
oder berufsrechtlichen Aufsicht unterliegen

z.B. Personen im Beamtenverhaltnis, Richterlnnen, Soldatinnen,
Zivildienstleistende, Notare, Arztinnen, Pflegekrifte....

3. Abschnitt
Sonstige Mitteilungen wegen der personlichen Verhaltnisse der
Betroffenen

Beispiele folgen (Nr. 30 bis 43)

4. Abschnitt
Mitteilungen wegen der Art des verletzten Strafgesetzes

z.B. Betriebsunfalle, Fahrerlaubnissachen, Schwarzarbeit,
Betaubungsmittelsachen etc. 78
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Mitteilungen nach:

Nr. 31 an Betreuungsgericht und Familiengericht
Nr. 32 an Jugendgerichtshilfen (JuHiS)

Nr. 33 an Schulen
Nr. 35 zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

und auflerdem:
* Nr. 45 an Fahrerlaubnisbehorden
* Nr. 42 an Auslanderbehorden

79
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Nr. 31 Mitteilungen an das Betreuungsgericht und an das

Familiengericht
§ 22a FamFG, § 70 Satz 1 JGG

(1) Werden in einem Strafverfahren — gleichgultig, gegen wen es sich
richtet — Tatsachen bekannt, die Mallnahmen des Betreuungs- oder
des Familiengerichts erfordern kdnnen, so sind diesen die Tatsachen
mitzuteilen, soweit nicht fur die Ubermittelnde Stelle erkennbar ist,
dass schutzwurdige Interessen der Betroffenen an dem Ausschluss
der Ubermittlung das Schutzbedirfnis von Minderjahrigen oder
Betreuten oder das 6ffentliche Interesse an der Ubermittlung
uberwiegen.

(2) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwaltinnen
oder Staatsanwalte an.
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Nr. 32 Mitteilungen an die Jugendgerichtshilfe in Strafsachen gegen Jugendliche
und Heranwachsende
§§ 38, 50, 70 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2, 72a, 107, 109 Absatz 1 JGG

In Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende sind der Jugendgerichtshilfe

mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens zu den in § 70 Absatz 2 JGG genannten Zeitpunkten,

2. vorlaufige Anordnungen uber die Erziehung,

3. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls sowie die

Unterbringung zur Beobachtung,

der Verzicht auf die Erfullung von Anforderungen an die Jugendgerichtshilfe

(§ 38 Absatz 7 Satz 1 und 2 JGG),

die Erhebung der offentlichen Klage,

Ort und Zeit der Hauptverhandlung,

die Urteile,

der Ausgang des Verfahrens,

der Name und die Anschrift der Bewahrungshelferin oder des Bewahrungshelfers,

0. die nachtraglichen Entscheidungen, die sich auf Weisungen oder Auflagen beziehen
oder eine Aussetzung der Vollstreckung einer Jugendstrafe oder des Restes einer
Jugendstrafe zur Bewahrung, eine Aussetzung der Verhangung der Jugendstrafe
oder die Fuhrungsaufsicht betreffen.

B

SO NGO
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Nr. 33 Mitteilungen an die Schule in Strafsachen gegen Jugendliche

und Heranwachsende
§ 70 Satz 1, 109 Absatz 1JGG

(1) In Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende sind
Mitteilungen an die Schule nur in geeigneten Fallen zu machen. Es wird
in der Regel genugen, die Schule von dem Ausgang des Verfahrens zu
unterrichten. Die Einleitung des Verfahrens oder die Erhebung der
offentlichen Klage wird mitzuteilen sein, wenn aus Grunden der
Schulordnung, insbesondere zur Wahrung eines geordneten
Schulbetriebs oder zum Schutz anderer Schulerinnen oder Schiuler,
sofortige MalRnahmen geboten sein konnen.

(2) Die Mitteilungen sind an die Leiterin oder den Leiter der Schule oder die
Vertretung im Amt zu richten.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwaltinnen oder
Staatsanwalte an.
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Nr. 35 Mitteilungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
§ 13 Absatz 2 EGGVG, § 14 Absatz 1 Nr. 5, § 17 Nummer 5 EGGVG, § 5 KKG

(1) Werden in einem Strafverfahren — gleichgultig, gegen wen es sich richtet —
Tatsachen bekannt, deren Kenntnis aus der Sicht der uUbermittelnden Stelle zur
Prafung gewichtiger Anhaltspunkte fur die Gefahrdung des Wohls eines Kindes
oder Jugendlichen erforderlich ist, sind diese unverzuglich der zustandigen
offentlichen Stelle mitzuteilen. Nummer 2 Absatz 1 bleibt unberuhrt.

(2) Mitteilungen erhalten insbesondere
1. das Jugendamt und das Familiengericht, wenn wegen einer vollendeten oder
versuchten Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern und
Jugendlichen (Dreizehnter Abschnitt des Besonderen Teils des StGB), nach den
§§ 171, 225, 232 bis 233a, 234 bis 236 StGB oder nach § 145a StGB, soweit
FUhrungsaufsicht wegen einer in § 181b StGB genannten Tat angeordnet oder kraft
Gesetzes eingetreten ist, ein Verfahren eingeleitet wird oder wenn der Tater wegen
einer solchen Straftat verurteilt wurde,
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Fortsetzung Nr. 35 MiStra ONLINE

2. die zustandige Aufsichtsbehorde fur betriebserlaubnispflichtige Kinder-
oder Jugendeinrichtungen nach § 45 SGB VIII, wenn Anlass zur Prufung
von Malinahmen zur Abwendung einer drohenden Beeintrachtigung oder
Gefahrdung des Wohls eines Kindes und Jugendlichen besteht, ...

3. das Jugendamt und die fur die Gewerbeaufsicht zustandige Stelle, wenn

4. das Familiengericht, wenn Anlass zur Prufung gerichtlicher MalRnahmen
wegen Kindeswohlgefahrdung nach § 1666 BGB oder der Anordnung
einer Vormundschaft (Pflegschaft) besteht,...

5. die fur die Gewerbeaufsicht zustandige Stelle, ....

6. das Jugendamt zur Einschatzung des Gefahrdungsrisikos in sonstigen
Fallen, wenn gewichtige Anhaltspunkte fur die Gefahrdung des Wohls
eines Kindes und Jugendlichen bekannt werden. Gewichtige
Anhaltspunkte liegen insbesondere in den in § 5 Absatz 2 KKG genannten
Fallen vor.
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Nr. 45 Fahrerlaubnissachen ONLINE
§ 13 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2, § 17 Nummer 1, 3 EGGVG

(1) In Strafsachen, in denen die Entziehung der Fahrerlaubnis (§§ 69, 69a Absatz 1 Satz
1 und 2 StGB) oder nur eine Sperre nach § 69a Absatz 1 Satz 3 StGB in Betracht
kommt, sind der nach § 73 Absatz 1 bis 3 FeV zustandigen Verwaltungsbehorde
mitzuteilen
1. die Beschlusse nach § 111a StPO,

2. der Ausgang des Verfahrens, in den Fallen des § 69a Absatz 1 Satz 3, Absatz 5
und 6 StGB unter Angabe des Zeitpunktes, in dem die Sperre ablauft,
3. die rechtskraftigen Beschlusse nach § 69a Absatz 7 StGB.

(2) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren — gleichgultig, gegen wen es sich
richtet — bekannt werden, sind der nach § 73 Absatz 1 bis 3 FeV zustandigen
Verwaltungsbehorde mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis fur die Beurteilung erforderlich
ist, ob die Inhaberin oder der Inhaber einer Fahrerlaubnis zum Fuhren von
Fahrzeugen ungeeignet ist. Dies gilt insbesondere, wenn Anhaltspunkte fur
Erkrankungen oder Mangel, die die Eignung zum Fuhren von Kraftfahrzeugen
langere Zeit beeintrachtigen oder aufheben konnen, nach der Anlage 4 zur FeV
vorliegen. Dabei ist zu berucksichtigen, wie gesichert die zu ubermittelnden
Erkenntnisse sind. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter,
Staatsanwaltinnen oder Staatsanwalte an.
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Nr. 42 Mitteilungen uber Auslanderinnen und Auslander

§ 87 Absatz 2 und 4, § 88 Absatz 2 und 3 AufenthG, auch in Verbindung mit § 11 Absatz 1 und 7
FreizUgG/EU, § 74, auch in Verbindung mit § 79 AufenthV

(1) In Strafsachen gegen Auslanderinnen und Auslander (§ 2 Absatz 1 AufenthG)
sind unverzuglich mitzuteilen

die Einleitung des Verfahrens unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften,
der Erlass und die Aufhebung eines Haftbefehls, solange dies nicht den
Untersuchungszweck gefahrdet,

die Erhebung der offentlichen Klage,

der Ausgang des Verfahrens,

der Widerruf einer Strafaussetzung zur Bewahrung,

der Widerruf der Zuruckstellung der Strafvollstreckung.

N —

2l

86

mlllllllljllllll



pVJJ

ONLTINE
Nr. 27 Strafsachen gegen an Schulen, Hochschulen, Kinderheimen, Kindertagesstatten und
vergleichbaren Einrichtungen tatige Personen § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen

1.  Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren,
aulRerplanmaRige Professorinnen und aulRerplanmalige Professoren, Gastprofessorinnen und
Gastprofessoren, Privatdozentinnen und Privatdozenten, Gastdozentinnen und Gastdozenten,
Lehrbeauftragte an Hochschulen und Berufsakademien,

2. Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer und andere Personen, die an Schulen
und sonstigen vergleichbaren Ausbildungsstatten tatig sind,

3. Leiterinnen und Leiter, Erzieherinnen und Erzieher und andere Personen, die in Einrichtungen
und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere Kinderheimen, Kindertagesstatten,
Kindergarten oder ahnlichen Einrichtungen tatig sind,

gilt Nummer 16 Absatz 1 bis 3 entsprechend, wenn sie entweder an staatlich anerkannten
Hochschulen, an Berufsakademien oder an Schulen in freier Tragerschaft oder in einer privaten
Einrichtung der in Ziffer 3 genannten Art oder — ohne in einem Arbeitnehmer- oder
Beamtenverhaltnis zu stehen — an staatlichen Hochschulen oder 6ffentlichen Schulen oder in einer
der in Ziffer 3 genannten o6ffentlichen Einrichtungen tatig sind.

(2) Die Mitteilungen sind unter Nennung der Beschaftigungsstelle an die zustandige Aufsichtsbehorde
und gegebenenfalls an die zustandige Stelle, die die Berufsberechtigung erteilt hat oder flr die

Anerkennung der Berufsberechtigung zustandig ist, zu richten und als ,Vertrauliche Personalsache”
zu kennzeichnen.
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Nr. 16 Strafsachen gegen Personen in einem Arbeitnehmer- oder sonstigen
Beschaftigungsverhaltnis im offentlichen Dienst s 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen Personen, die in einem privatrechtlichen Arbeithehmer- oder
Ausbildungsverhaltnis zum Bund, einem Land, einer Gemeinde, einem Gemeindeverband
oder einer anderen Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des o6ffentlichen Rechts stehen, sind,
soweit es um den Vorwurf eines Verbrechens geht, mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,
2. die Erhebung der offentlichen Klage,
3. die Urteile,

4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu machen
war.

(2) Entsprechend ist in Strafsachen wegen eines Vergehens zu verfahren, wenn der Tatvorwurf
auf eine Verletzung von Pflichten schliel3en lasst, die bei der Austibung des Dienstes bzw.
des Berufs zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der Eignung,
Zuverlassigkeit oder Befahigung zur Austibung der dienstlichen bzw. beruflichen Tatigkeit im
Allgemeinen oder auch nur in bestimmten Umfeldern oder Einsatzorten hervorzurufen.

3) ....
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Fragen aus der Praxis

89

mlllllllljllllll



pVJJ

ONLTINE

Fragen aus der Praxis

Welche Folgen hat eine Verurteilung eines Jugendlichen (oder eines
Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht) wegen BtM Handels zu (nur)
120 Arbeitsstunden?

Versuch einer Antwort:

1. Das Urteil wird ins Erz.Reg. eingetragen, aber nicht ins BZR, steht folglich
auch weder im Fuhrungszeugnis noch im erweiterten Fuhrungszeugnis (fur
Behorden)

2. Nach der Offenbarungspflicht gem. §§ 53, 64 BZRG muss er dies z.B. beim
Arbeitgeber dementsprechend nicht offenbaren.

3. Frage: Tritt dann aber nicht als gesetzl. Nebenfolge wie bei allen
Verurteilungen nach BtM gleichzeitig automatisch § 25 JugArbSchG und

damit das Beschaftigungs- und Umgangsverbot mit Jugendlichen in Kraft.
2?2?2777
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Die Fragestellung fuhrt auf einen falschen Pfad; die Losung ist eine andere:

Verurteilungen (nur) zu einer Erziehungsmaliregel oder einem Zuchtmittel (Arbeitsstunden
etc., bis hin zum Jugendarrest) l0sen das Verbot des § 25 JArbSchG nicht aus:

Die gesetzliche Nebenfolge des § 25 JArbSchG, die gemal} § 5 Abs. 2 BZRG im
Zentralregister einzutragen ist, wird nur bei Verurteilungen zu Jugendstrafe oder einem
Schuldspruch im Zentralregister eingetragen. Nicht bei Geldauflagen, Arbeitsstunden oder
Arrest.

,Verurteilung®“ im Sinne von § 25 JArbSchG ist also nur eine solche zu Geld-, Freiheits-
oder Jugendstrafe oder zu einem Schuldspruch nach § 27 JGG.

Ein Schuldspruch erscheint zwar nie im Fuhrungszeugnis (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 BZRG), das
heil3t, dort stellt sich die Frage gar nicht, ob jemand unabhangig davon von der
Verurteilung erfahren kann.

(Ein Schuldspruch hat jedoch nur eine begrenzte ,Gultigkeitsdauer®: entweder wird nach
der Bewahrungszeit (max. 2 Jahre) eine Jugendstrafe verhangt, dann gilt § 25 JArbSchG,
oder der Schuldspruch wird getilgt (auch aus dem Register). Dann ist kein Platz fur den

§ 25 JArbSchG.
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Das Verbot des § 25 JArbSchG gilt, unabhangig davon, ob jemand davon
erfahrt. Es ist ein groRes Risiko, darauf zu bauen, dass niemand davon
erfahrt. Insbesondere weitere Verurteilungen, zu Jugendstrafe, in die
eine Vorverurteilung einbezogen wird, oder auch zu (kleinen) Geldstrafen
bergen das Risiko, dass dann der § 25 JArbSchG in einem
FUhrungszeugnis auftaucht.
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Fragen aus der Praxis

,Ich habe mir zum einen notiert, dass bei Verurteilungen nach § 184 StGB
nur Jugendstrafen (egal ob mit oder ohne Bewahrung) im Fuhrungszeugnis
stehen.

Gleichzeitig habe ich notiert, dass Sexualdelikte immer im FUhrungszeugnis
stehen.” ?7?7?
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Die Losung:

In den Vorschriften zum Fuhrungszeugnis wird bei den Sexualdelikten differenziert:

Sexualdelikte, die immer im Fuhrungszeugnis stehen, sind (nur) die nach §§ 174 bis
180 und § 182 des Strafgesetzbuches, das steht in § 32 Abs. 1 BZRG.

Also: alle Formen von sexuellem Missbrauch (auch von Kindern) einschlief3lich
sexueller Notigung und Vergewaltigung sowie Forderung sexueller Handlungen
Minderjahriger und sexueller Missbrauch von Jugendlichen. Das gilt fur alle
Verurteilungen, nicht jedoch fur die Verwarnung mit Strafvorbehalt (Erwachsene)
und nicht beim Schuldspruch nach § 27 JGG (Jugendstrafrecht).

Nicht aufgefuhrt sind hier §§ 184 ff StGB, Verbreitung pornographischer Inhalte etc.,
auch sog. Kinderpornographie. Diese Verurteilung erscheinen nur dann im
FUhrungszeugnis, wenn sie nach den allgemeinen Vorschriften aufzunehmen sind
(also bei 2 Verurteilungen oder ab 90 Tagessatzen bzw. zu verbufRender

Jugendstrafe).
[Es qgilt aber eine Mindeststrafe von 6 Monaten fur Kinderpornographie; § 184b StGB]

Allerdings werden diese Verurteilungen immer in das erweiterte FUhrungszeugnis
aufgenommen, § 32 Abs. 5 BZRG.
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Fragen aus der Praxis

Es wurde mich zusatzlich interessieren, inwieweit im Jugendstrafrecht
Verfahrenseinstellungen (z.B. nach §§ 45, 47 JGG) oder Verurteilungen
mit Weisung oder Auflage (oder auch zu einer Jugendstrafe) im
(erweiterten) FUhrungszeugnis bei Straftaten nach §§ 176 — 177 StGB
stehen.
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Zunachst: Verfahrenseinstellungen nach Jugendstrafrecht kommen nie in ein
FUhrungszeugnis, weil sie "nur" im Erziehungsregister stehen. Aus dem JGG-
Bereich kdnnen nur Jugendstrafen im FZ auftauchen (auch die
Schuldspruche nach § 27 JGG erscheinen nichtim FZ: § 32 Abs. 1, Abs. 5
BZRG). Im Regelfall stehen daher nur Jugendstrafen ohne Bewahrung im
FZ.

Verurteilungen zu Jugendstrafe wegen §§ 176 - 177 StGB kommen immer ins
"normale" FZ, unabhangig von der Strafhohe und einer etwaigen
Strafaussetzung: § 32 Abs. 1 BZRG (auch Verurteilungen wegen der dort
genannten weiteren Tatbestande).

Und was im normalen FZ steht, steht naturlich auch im erweiterten.
Zusatzlich ins erweiterte FZ kommen die In § 32 Abs. 5 BZRG genannten
Verurteilungen zu (Jugend-)Strafe.
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Fragen aus der Praxis

Gelten fur Verurteilungen zu einer Jugendstrafe wegen §§ 176 — 177 StGB
und § 184 StGB dieselben ,Eintragungsregelungen®?

Ja und Nein!

Nach §§ 176 — 177 StGB erfolgte Verurteilungen erscheinen immer im FZ,
solche nach § 184b StGB eigentlich nur im erweiterten FZ

(wegen der hohen Mindeststrafe dann aber doch wieder im normalen FZ)
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Beispiel:

Eine Verurteilung wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren

» erscheint im FUhrungszeugnis (auch im erweiterten)

» wird nach 10 Jahren (plus Dauer der Freiheitsstrafe!) nicht mehr im FZ
aufgenommen, auch nicht im erweiterten

> wird nach 20 Jahren getilgt, § 46 Abs. 1 Nr. 3 BZRG
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Beispiel:

Eine Verurteilung wegen Verbreitung kinderpornographischer Inhalte
zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten

» erscheint im Fuhrungszeugnis (auch im erweiterten), (wegen der
Strafhohe!)

» wird nach 5 Jahren (plus Dauer der Freiheitsstrafe!) nicht mehr
im FZ aufgenommen, und nach 10 Jahren auch nicht mehr im
erweiterten FZ, § 34 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 1 BZRG

» wird nach 15 Jahren getilgt, § 46 Abs. 1 Nr. 4 BZRG
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Beispiel:

Eine Verurteilung wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 150 Tagessatzen

» erscheint im Fuhrungszeugnis (wegen der Strafhdhe!)
» wird nach 3 Jahren nicht mehr im FZ aufgenommen § 34 Abs. 1 Nr. 1a BZRG
> wird nach 10 Jahren getilgt, § 46 Abs. 1 Nr. 2b BZRG
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Beispiel.

Eine Verurteilung wegen Verletzung der Fursorge- oder Erziehungspflicht
(§ 171 StGB) zu einer Geldstrafe von 80 Tagessatzen

» erscheint nicht im FZ (wenn keine weiteren Eintragungen vorhanden sind)

» erscheint im erweiterten FZ, § 32 Abs. 5 BZRG

» wird nach 10 Jahren nicht mehr im erweiterten FZ aufgenommen § 34 Abs. 2
Nr. 1a BZRG

» wird nach 10 Jahren getilgt, § 46 Abs. 1 Nr. 1a Buchst. a BZRG
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Frage aus der Praxis:

Ich bin zustandig geworden fur eine 17-jahrige, die im Mai 2024 zu einer
Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt wurde wegen Beihilfe zum Mord. Die
Jugendstrafe wurde — sehr Uberraschend — zur Bewahrung ausgesetzt.
Meine Frage ist nun, ob eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord wegen
des Verbrechenstatbestandes im FlUhrungszeugnis vermerkt ist trotz der
Bewahrung und/oder im erweiterten Fuhrungszeugnis.
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Frage aus der Praxis:

Ich bin zustandig geworden fur eine 17-jahrige, die im Mai 2024 zu einer Jugendstrafe
von zwei Jahren verurteilt wurde wegen Beihilfe zum Mord. Die Jugendstrafe wurde —
sehr Uberraschend — zur Bewahrung ausgesetzt. Meine Frage ist nun, ob eine
Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord wegen des Verbrechenstatbestandes im
FUhrungszeugnis vermerkt ist trotz der Bewahrung und/oder im erweiterten
FUhrungszeugnis.

Die Jugendstrafe zur Bewahrung wird nicht in ein Fihrungszeugnis
aufgenommen: § 32 Abs. 2 Nr. 3 BZRG. Da Mord und Totschlag und auch
Teilnahme daran (Anstiftung oder Beihilfe) nicht bei den Ausnahmen erwahnt
sind, die dann doch im Fuhrungszeugnis auftauchen (§ 32 Abs. 1 und Abs. 3
bis Abs. 5 BZRG) bleibt es dabei, dass dies nicht ins FZ aufgenommen wird,
auch nicht in das erweiterte oder das fur Behorden. Dass Mord und
Totschlag nicht bei den Ausnahmen aufgefuhrt sind, liegt an der hohen
Strafdrohung im Erwachsenenstrafrecht, auch fur die Teilnehmer (Anstifter
und Gehilfen). Solche Verurteilungen kommen damit aus anderen Grinden
(wegen der Strafhohe) ins FUhrungszeugnis.

Es handelt sich also um eine weitgehende Besserstellung, wenn nach
Jugendstrafrecht verurteilt wird.
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Frage aus der Praxis

Ein Jugendlicher ist des Verbreitens, des Erwerbs und des Besitzes
kinderpornografischer Inhalte in Tateinheit mit Verbreitung und
Besitz jugendpornografischer Inhalte vom Jugendrichter schuldig
gesprochen worden. Inm wurde auferlegt an einer Betreuungs-
weisung mitzuwirken und sich bei der forensischen Ambulanz am
Uniklinikum TU vorzustellen. Angewendet wurden folgende
Vorschriften: §§ 184b Abs. 3, 184 c Abs. 3, 52 StGB, §§1, 3 JGG.

Ich gehe davon aus, dass die Verurteilung nicht im erweiterten
FUhrungszeugnis stehen wird.

Wie verhalt sich das aber mit den Nebenfolgen nach dem
Jugendarbeitsschutzgesetz (§25 JArbSchG)?
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Der Gedanke mit § 25 JArbSchG ist richtig, weil § 184b StGB
(Kinderpornographische Inhalte) dort aufgefihrt ist.

Aber:
8 25 JArbSchG greift nur bei einer Verurteilung zu Strafe (Geld-, Freiheits-

oder Jugendstrafe). Im genannten Fall gilt es also nicht.
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Die ,Nebenfolgen" im Jugendstrafrecht — mehr als Sozialstunden und Anti-Gewalt-

Training | Online

Datum der Veranstaltung: Teilnahmegebiihr:

17. Marz 2026 95 £ (fur DVJJ-Mitglieder) | 115 Euro (fr Nicht-
Mitglieder)

Veranstaltungsort:

online Veranstaltungsnummer:
V 26/07

Anmeldeschluss:

10/03/2026

AulBer den Erziehungsmaliregeln, Zuchtmitteln und Jugendstrafen kdnnen im Jugendstrafverfahren auch Fahrverbot,
Entzug der Fahrerlaubnis, Beschaftigungsverbote und Vermoégensabschopfung verhangt werden. Diese Folgen sind
manchmal weitreichend und teuer. Welche Regeln gelten da genau? Was muss man dazu wissen, um die Fragen von

jungen Menschen beantworten zu kénnen?

In dieser Veranstaltung werden die in der Praxis bedeutsamen sonstigen Folgen von Strafverfahren fur junge Menschen
fallbezogen dargestellt, aullerdem erfolgt eine Zusammenfassung der Regeln fur das FUhrungszeugnis und die

Mitteilungspflichten (z.B. wer erfahrt wovon bei Straftaten Jugendlicher?).

Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeitende in Jugendamtern, JuhiS/JGH und sonstige Interessierte. Das Zoom-
Format mit begrenzter Teilnehmendenzahl ermaglicht einen regen Austausch mit und unter den Teilnehmenden.
Zielgruppe

Jugendamter/Jugendhilfe im Strafverfahren/JGH und andere 106

Referent

- Erster Staatsanwalt a.D. Bernd Klippstein, Jugendstaatsanwalt, Freiburg im Breisgau



	Folie 1:  
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5: Was bedeutet…
	Folie 6: Begriffe
	Folie 7:   Begriffe
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11: unterscheiden!
	Folie 12
	Folie 13: Was steht im Führungszeugnis?
	Folie 14: Faustregel 1
	Folie 15: Faustregel 2
	Folie 16: Faustregel 3
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21: Im Zentralregister werden erfasst:
	Folie 22
	Folie 23: § 5  BZRG   Inhalt der Eintragung
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28: § 60 BZRG Eintragungen in das Erziehungsregister
	Folie 29: Dauer der Eintragung
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33: Auskunft aus dem Register
	Folie 34
	Folie 35: § 32  Inhalt des Führungszeugnisses
	Folie 36
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40
	Folie 41
	Folie 42
	Folie 43: § 30a BZRG  erweitertes Führungszeugnis
	Folie 44
	Folie 45
	Folie 46
	Folie 47
	Folie 48
	Folie 49
	Folie 50
	Folie 51
	Folie 52
	Folie 53
	Folie 54
	Folie 55
	Folie 56: Und was ist, wenn ich nach Verurteilungen gefragt werde?
	Folie 57: Und was ist mit Eintragungen im Erziehungsregister?
	Folie 58: § 61 Auskunft aus dem Erziehungsregister
	Folie 59
	Folie 60: Jugendarbeitsschutzgesetz     Besonderheit 
	Folie 61
	Folie 62
	Folie 63: Strafmakel                          Besonderheit
	Folie 64
	Folie 65: Wie bekomme ich ein Führungszeugnis?
	Folie 66
	Folie 67
	Folie 68
	Folie 69
	Folie 70: so geht es richtig:
	Folie 71: Führungszeugnis
	Folie 72
	Folie 73
	Folie 74
	Folie 75: www.bundesjustizamt.de
	Folie 76: Mitteilungspflichten
	Folie 77
	Folie 78
	Folie 79: Mitteilungen nach:
	Folie 80
	Folie 81
	Folie 82
	Folie 83
	Folie 84
	Folie 85
	Folie 86
	Folie 87
	Folie 88
	Folie 89
	Folie 90
	Folie 91
	Folie 92
	Folie 93
	Folie 94
	Folie 95
	Folie 96
	Folie 97
	Folie 98
	Folie 99
	Folie 100
	Folie 101
	Folie 102
	Folie 103
	Folie 104
	Folie 105
	Folie 106

